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n SACHVERHALT
Witwe Wilhelmine W hatte von ihrem Vater ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und
Garage geerbt, in welcher auch noch etliche Autoteile herumliegen, denn Oldtimerreparatur war
des alten Mannes Leidenschaft gewesen. Obgleich das H�uschen Ws einziges Grundverm�gen war,
�bertrug sie es aus Anlass der Hochzeit ihres einzigen Sohnes Stefan S auf diesen mit notariell
beurkundetem Vertrag. Auf Anraten des Notars ließ sie sich hierbei ein lebenslanges Mitnutzungs-
recht f�r Terrasse, Garten und Garage einr�umen sowie ein lebenslanges unentgeltliches Wohnrecht
in der Einliegerwohnung, in welche sie umzog, um den Frischverm�hlten die Hauptwohnung zu
�berlassen. S wurde in dem Vertrag ferner verpflichtet, »Garten und Haus sauber zu halten und zu
pflegen«. Die Grundbucheintragungen erfolgten ordnungsgem�ß.

S ließ nun das H�uschen frisch verputzen und die Fenster in den oberen Stockwerken erneuern, wof�r
er sein Erspartes, insg. 21.000 E, aufbrauchte; objektiv stieg der Wert des Grundst�cks um 14.000 E. W
war entt�uscht, da S die (nicht sch�nen, aber noch brauchbaren) Fenster der Einliegerwohnung nicht
erneuern ließ. S wiederum fiel es zunehmend schwerer, zwischen seiner Frau F und W zu vermitteln, da
sich diese bald schon wegen geringster Kleinigkeiten zu streiten begannen. In den n�chsten vierzehn Tagen
ereigneten sich gleich zwei Zwischenf�lle: Da sich F gest�rt f�hlte, wenn W abends auf der Terrasse saß
und im Mondschein las, montierte S die Terrassenbeleuchtung ab. W – durchaus gekr�nkt, aber ihrem
Sohn gegen�ber sehr nachsichtig – verlegte sich daraufhin aufs Fernsehen in ihrer Einliegerwohnung, was
F – auf Grund der Hellh�rigkeit der W�nde – ebenfalls st�rte, weshalb S das Antennenkabel der W kappte
und W wegen »Schwarzguckens« bei der GEZ anzeigte. Entgegen S’ Vermutung war W jedoch ordentlich
gemeldet. W wandte sich daraufhin weinend an S, er solle doch nicht so undankbar sein.
Als S eine Woche sp�ter in einer Zeitungsannonce las, dass Oldtimersammler Otto O einen

bestimmten, noch ungebrauchten Originalkotfl�gel als Ersatzteil suchte, wusste er sogleich, dass sich
ein entsprechendes St�ck in der Garage befand, verkaufte es an O f�r angemessene 4.500 E, gab es
ihm und schweißte es anschließend auf Wunsch des O in dessen Fahrzeug ein, wozu – wie bei
Oldtimern nicht anders zu erwarten – einige Anpassungen notwendig waren, die S auf Grund des
bei seinem Großvater erlernten Fachwissens m�helos bew�ltigte. W erfuhr tags darauf von dem Ge-
sch�ft und schrieb S, ein solches Vorgehen k�nne sie nicht dulden, der Kotfl�gel sei f�r sie ein
Erinnerungsst�ck; solcher Undank mache sie sprachlos.
In der Folgezeit gingen sich die beiden aus dem Weg. In aller Stille hatte W ihrem Sohn l�ngst

verziehen, denn er sei ja nur aufgewiegelt von seinem Hausdrachen. Neun Monate vergingen ohne
gr�ßere Zwischenf�lle. Als S jedoch die beste Freundin der W als »alte, unversch�mte Kuh« be-
schimpfte, entschloss sich W zum Handeln: Sie widerrief S gegen�ber »wegen all der Kr�nkungen«
ihre Schenkung und verlangte R�ck�bertragung des Hausgrundst�cks. S weigert sich.
Kann W das Grundst�ck zur�ckverlangen? Welche Rechte hat sie gegen�ber O hinsichtlich des

Kotfl�gels?

n L�SUNG
A. ANSPR�CHE WEGEN DES GRUNDST�CKS

I. W gegen S auf R�ck�bereignung des Grundst�cks, §§ 531 II, 530, 812 I 2 1. Alt. BGB
§ 531 BGB ist eine Rechtsgrundverweisung, daher m�ssen die Voraussetzungen nach §§ 812 ff.
BGB vollst�ndig vorliegen.

1. O hat mit Eigentum und Besitz an dem Hausgrundst�ck etwas erlangt und zwar durch Leistung der
W, die ihm bewusst und zweckgerichtet das Grundst�ck �bereignete, um ihr Schenkungsversprechen
(§§ 516, 518 I BGB) zu erf�llen. Damit bestand urspr�nglich ein Rechtsgrund, der aber nachtr�glich
weggefallen sein k�nnte. In Betracht kommt der Widerruf der Schenkung nach § 530 BGB.

Voraussetzungen der
Kondiktion

2. Hierf�r m�sste zun�chst ein wirksamer Schenkungsvertrag vorgelegen haben, § 516 BGB. Eine
Schenkung besteht in einer unentgeltlichen Zuwendung, d.h. auf die Zuwendung darf weder ein
Anspruch bestanden haben noch darf eine ausgleichende Gegenleistung vereinbart oder sonst eine

Schenkungsvertrag
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